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Hintergrund der öffentlichen 
Diskussion um die Laufzeit der 
deutschen Kernkraftwerke ist 
der am 14. Juni 2000 zwischen 
der deutschen Bundesregierung 
und den Vertretern der Ener-
giewirtschaft abgeschlossene, 
so genannte „Atomkonsens“. 
Durch diese Vereinbarung wur-
den die Laufzeiten der deut-
schen Kernkraftwerke limitiert, 
indem die noch zu produzieren-
den Strommengen festgesetzt 
wurden. Es stellt sich allerdings 
die Frage, ob die deutschen 
Kernkraftwerke nicht auch über 
diese vereinbarte Restlaufzeit 
hinaus sicher betrieben werden 
könnten.

Bei der Auslegung der Kern-
kraftwerke wurde eine Nut-
zungsdauer von 40 Jahren zu 
Grunde gelegt. Die Anlagen-
komponenten wurden dabei 
konservativ ausgelegt – d. h. es 
wurde hinsichtlich der zu erwar-
tenden Materialbelastung eher 
übertrieben. Die Bemühungen 
und Maßnahmen der Betreiber, 
die Anlage auf einem hohen  
(sicherheits-)technischen Niveau 
zu halten, lassen sich unter dem 
Begriff des Alterungsmanage-
ments zusammen fassen. Ziel 
ist es, die Ausfallraten wichtiger 

Systeme über die gesamte Lebens
dauer der Anlage so gering wie 
möglich zu halten. D. h. einer Alte-
rung gilt es durch entsprechende 
Maßnahmen, Kontrollen und Prü-
fungen entgegenzuwirken.

Die Frage nach der (sicher-
heits-) technisch maximalen 
Lebensdauer eines Kernkraft-
werkes lässt sich nicht generell 
beantworten. Es hängt vielmehr 
von den einzelnen Anlagen, de-
ren Auslegung und Betriebs-
weise und insbesondere auch 
deren Wartung, d. h. Betriebs-
philosophien, ab, wie lange die 
Kernkraftwerke sicher betrieben 
werden können – die Sicherheit 
steht beim Betrieb eines Kern-
kraftwerks an oberster Stelle. 
In Deutschland überwachen die 
zuständigen Aufsichtsbehörden 
den Betrieb der Kernkraftwerke. 
Darüberhinaus trägt der nationa-
le und internationale Erfahrungs-
austausch zu einer Verbesserung 
der Betriebssicherheit bei.

Heute weis man aufgrund der 
gesammelten Betriebserfah-
rung und Forschung, dass die 
Bauteile in den Kernkraftwerken 
durchaus über eine Laufzeit von 
60 Jahren eingesetzt werden 
können – die der Auslegung 
zu Grunde gelegten Beanspru-

chungen waren demnach höher 
angesetzt, als nötig. Dem ent-
sprechend wird beispielsweise 
in den USA, wo die Laufzeit der 
Kernkraftwerke zu Beginn des 
Betriebs formal auf 40 Jahre be-
grenzt wurde, mittlerweile eine 
Laufzeitverlängerung um 20 
Jahre erwirkt. Hierzu ist für jede 
Anlage eine Erneuerung der  
Lizenz mit einer einhergehenden 
Beurteilung des (sicherheits-)
technischen Standes zu erstel-
len. Bei mehr als der Hälfte der 
amerikanischen Anlagen ist der 
Prozess bereits erfolgreich ab-
geschlossen. Andere Länder 
folgen dem Beispiel.

In der Langfassung dieses  
Artikels werden die Hintergrün-
de der Lebensdauerbegrenzun-
gen, wie Alterungsmechanismen  
und das Alterungsmanagement 
erläutert. Sie bietet darüber  
hinaus einen Überblick über 
Aufsicht und Prüfvorschriften 
und zieht ein klares Fazit. Durch  
den jährlich stattfindenden inter­
nationalen Vergleich zeigt sich, 
dass deutsche Kernkraftwerke 
auf einem hohen Zuverlässig-
keitsniveau betrieben werden.

http://www.energie-fakten.de/html/autor/autor-zink.html
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1. Hintergründe
Hintergrund der öffentlichen 
Diskussion um die Laufzeit der 
deutschen Kernkraftwerke ist 
der am 14. Juni 2000 zwischen 
der deutschen Bundesregierung 
und den Vertretern der Ener-
giewirtschaft abgeschlossene, 
so genannte „Atomkonsens“. 
Durch diese Vereinbarung wur-
den die Laufzeiten der deut-
schen Kernkraftwerke limitiert, 
indem die noch zu produzieren-
den Strommengen festgesetzt 
wurden. Der Berechnung dieser 
Reststrommengen wurde eine 
Regellaufzeit der Anlagen von 
32 Jahren zu Grunde gelegt. 
Bild  1 gibt die festgesetzten 
Reststrommengen wieder.

Auf der Grundlage des Atom-
konsenses wurde am 22. April 
2002 das Atomgesetz (AtG) no-
velliert und neben weiteren Än-
derungen auch die Reststrom-
mengen gesetzlich festgesetzt 
(siehe Bild 1 auf Seite 3). Eine 
Übertragung von Teilstrommen-
gen älterer Anlagen auf neuere 
Anlagen wurde ausdrücklich er-
laubt – der umgekehrte Fall gilt 
als Ausnahme und bedarf einer 
Genehmigung. Aufgrund die-
ser flexiblen Regelung kann die 
Restlaufzeit der einzelnen An-

lagen nicht genau vorhergesagt 
werden. Seit dem letzten Re-
gierungswechsel gibt es Erwä-
gungen, die geltende Regelung 
zu revidieren und die Laufzeiten 
einzelner Anlagen zu verlängern. 
Aus diesen Gründen gewinnt die 
Frage besondere Bedeutung, 
wie lange ein Kernkraftwerk 
unter ökonomischen, vor allem 
aber unter sicherheitstechni-
schen Gesichtspunkten betrie-
ben werden kann.

2. Lebensdauerbegrenzungen
Der Begriff der Lebensdauer 
bezeichnet die Zeit, in der eine 
Anlage genutzt werden kann. 
Unterschiedliche Alterungsme-
chanismen können während des 
Betriebs zu einer Verkürzung der 
Lebensdauer führen. Während 
viele technische Systeme oder 
Anlagenteile solange betrieben 
werden können, bis sie versa-
gen, ist bei einem Kernkraftwerk 
ein Betrieb auf kontinuierlich 
hohem Sicherheitsniveau mit 
entsprechender Zuverlässigkeit 
bzw. Verfügbarkeit gefordert.

2.1 Alterungsmechanismen
Bei der Auslegung der Kern-
kraftwerke wurde eine Nut-
zungsdauer von 40 Jahren zu 

Grunde gelegt. Die wichtigen 
Anlagenkomponenten wurden 
dabei konservativ ausgelegt – 
d. h. es wurde hinsichtlich der 
zu erwartenden Materialbela-
stung eher übertrieben. Viele 
kleinere Komponenten müssen 
jedoch schon vorher ausge-
tauscht werden.

Welche sind die wesentlichen 
Gründe für die „Alterung“ in den 
Kernkraftwerken? Hier muss 
zwischen drei unterschiedlichen 
Alterungserscheinungen diffe-
renziert werden:

•	 Konzeptionelle Alterung
•	 Technische Alterung
•	 Physikalische Alterung

2.1.1 Konzeptionelle Alterung
Bei der konzeptionellen Alte-
rung handelt es sich um Ände-
rungen der Auslegungs- bzw. 
Betriebs-Philosophie. Beispiels-
weise ändern sich die der Anla-
genplanung zu Grunde gelegten 
Parameter über die Jahre. Die 
bei der Auslegung und während 
des Betriebs der Kernkraftwer-
ke geltenden Regeln finden sich 
zusammengefasst im Regelwerk 
des KTA (Kerntechnischer Aus-
schuss; siehe www.kta-gs.de).

http://www.energie-fakten.de/html/autor/autor-zink.html
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2.1.2 Technische Alterung
Technische Alterung tritt ein, 
wenn für bestimmte Aufgaben 
heute modernere Komponen-
ten zur Verfügung stehen, als 
zur Zeit der Anlagenplanung. 
Insbesondere im Bereich der 
Steuer- und Leittechnik ist dies 
zu beobachten. Vor allem durch 
moderne Digitaltechnik kann 
heute vieles, das früher analog 
ausgeführt war, vereinfacht und 
kompaktiert werden.

Beispiel: Im Kernkraftwerk 
Obrigheim wurden im Laufe des 
Betriebs ca. 300 Mio. Euro in 
Erneuerungen investiert – etwa 
das Doppelte der damaligen 
Baukosten (vgl. EnBW Image-
broschüre KWO).

2.1.3 Physikalische Alterung
Sowohl die konzeptionelle, als 
auch die technische Alterung 
lässt sich meist durch Austausch 
bzw. Modernisierung ein zelner 
Komponenten und durch ent-
sprechende Anpassungen kom-
pensieren. Die physikalische 

Alterung von Anlagen-Kompo-
nen ten betrifft hingegen die 
Ver änderung der Werkstoff-
eigenschaften an den eingesetz-
ten Komponenten. Ursachen für 
diese Veränderungen sind:
• Thermische Beanspruchungen
• Mechanische Beanspruchun-

gen
• Korrosion, chemische Be an-

spruchungen
• Bestrahlung
Die Höhe der jeweiligen Bean-
spruchung lässt sich während der 
Planungsphase durch eine gute 
Anlagenkonzeptionierung verrin-
gern, indem z. B. geeignete Strah-
lenschilde vorgesehen werden 
oder indem eine Überwachung 
der chemischen Zusammen-
setzung von fl üssigen Medien in-
stalliert und somit eine Korrosion 
der Anlagenteile minimiert wird.

Da es sich bei den physi-
kalischen Alterungsmechanis-
men ausschließlich um Effekte 
mit zeitlichem Charakter han-
delt, müssen die Auswirkungen 
auf die jeweiligen Anlagenteile 

während des Betriebs kontinuier-
lich bzw. periodisch überwacht 
oder geprüft werden, sodass ein 
sicherer Anlagenbetrieb zu jeder 
Zeit gewährleistet bleibt. 

Von den genannten Punkten 
der physikalischen Alterung 
sind insbesondere die Groß-
komponenten des Primärkreises 
betroffen, weil sich hier die 
höchsten Beanspruchungen er-
geben. Zudem gestaltet sich ein 
Austausch dieser Komponenten 
als sehr aufwändig. Andere Bau-
teile, wie beispielsweise Pum-
pen oder Motoren, die ebenfalls 
hoch beansprucht sind und der 
physikalischen Alterung unter-
liegen, lassen sich hingegen 
relativ leicht erneuern, sodass 
diese nicht für die Lebensdauer-
begrenzung der Gesamtanlage 
ausschlaggebend sind.

Bei besonders großen Kom-
ponenten wie dem Reaktordruck-
behälter oder dem Sicherheits-
behälter wäre der Aufwand für 
einen Austausch vermutlich so 
groß, dass man die Stilllegung der 
Anlage vorziehen würde. Wegen 
der besonders vorsichtigen Aus-
legung dieser Komponenten ist 
deren Lebensdauer jedoch sehr 
hoch, so dass sich diese Frage 
bisher noch nicht gestellt hat.

2.2 Alterungsmanagement
Allgemein werden die Bemü-
hungen und Maßnahmen der 
Betreiber, die Anlage auf einem 
hohen (sicherheits-)technischen 
Niveau zu halten, unter dem Be-
griff des Alterungsmanagements 
zusammengefasst.

Ziel des Alterungsmanage-
ments ist es, die Ausfallraten 
sicherheitstechnisch wichtiger 
Systeme über die gesamte Le-
bensdauer der Anlage so gering 
wie möglich zu halten ([2]).

Bild 1: Reststrommengen (netto) der KKW ab 01.01.2000 [TWh netto] 
(Quelle: www.bmu.de)
1) KKS stillgelegt am 14.11.2003; 2) KKO stillgelegt am 11.05.2005
3) Die Reststrommenge des vorzeitig abgeschalteten KKW Mülheim-Kärlich darf auf bestimmte in 
 Betrieb befi ndliche Anlagen übertragen werden
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Das Alterungsmanagement 
baut auf ein konsequentes Über-
wachen des Anlagenzustandes 
und auf vorbeugende Maßnah-
men (Abschnitt 3). Der Schwer-
punkt liegt dabei auf den sicher-
heitsrelevanten Systemen und 
Komponenten und insbesonde-
re auch auf den Großkomponen-
ten des Primärkreises – Reak-
tordruckbehälter, Druckhalter, 
Dampferzeuger (im Falle eines 
Druckwasserreaktors). Weil aber 
der Betreiber der Anlage aus 
wirtschaftlichen Gründen auch 
an einer zuverlässigen Funktion 
interessiert ist, werden in das 
Alterungsmanagement prinzipiell 
alle betrieblichen Komponenten 
mit einbezogen. 

Ein weiterer, wichtiger Aspekt 
ist hier z. B. auch der Know-
How-Transfer von älterem auf 
jüngeres Betreiberpersonal. Im 
Laufe des Betriebs eines Kern-
kraftwerks wird ein Großteil 
der Betriebsmannschaft in den 
Ruhe stand verabschiedet und 
muss entsprechend ersetzt wer-
den. Hierbei ist eine hinreichende 
Doku mentation des Wissens und 
der Erfahrung unumgänglich.

Der nächste Abschnitt um-
reißt die Intensität der Überwa-
chungen und Prüfungen.

3. Aufsicht und Prüfvorschrif-
ten

3.1 Staatliche Aufsicht
Kerntechnische Anlagen un-
terliegen während der gesam-
ten Laufzeit (von Bau über den 
Betrieb bis zur Stilllegung) der 
staatlichen Aufsicht. Dies ist in 
§19 des Atomgesetzes (AtG) 
festgelegt. Die atomrechtliche 
Aufsicht über die kerntechni-
schen  Anlagen wird nach §24 
AtG auf Weisung des Bundes 
an die zuständigen Landesbe-
hörden übertragen – i. d. R. die 

Umweltministerien der Länder. 
Hauptaufgabe der Aufsicht ist 
es, die Einhaltung aller gesetzli-
chen Bestimmungen, sowie den 
technischen Stand der Anlagen 
zu überwachen. Die Aufsicht ist 
auch befugt, einer Anlage die Be-
triebsgenehmigung zu entziehen, 
sofern Mängel festzustellen sind.

Die Betreiber kerntechnischer 
Anlagen sind verpfl ichtet, die 
Aufsicht über Vorkommnisse 
bzw. Mängel zu informieren. 
Hierzu werden alle sicherheits-
technisch relevanten Ereignisse 
nach bestimmten Kriterien ka-
tegorisiert (International Nuclear 
Ivent Scale – INES; vgl. auch [1]) 
und an die Behörde gemeldet.

3.2. Wiederkehrende Prüfungen
Beim Betrieb kerntechnischer 
Anlagen gilt stets: „Sicherheit 
vor Verfügbarkeit“. Das oberste
Schutz- bzw. Betriebskriterium
ist der sichere Rückhalt der 
radioaktiven Stoffe. Für den 
sicheren Anlagenbetrieb sind in 
einem Kernkraftwerk viele ver-
schiedene Systeme vor handen, 
die auch Not- und Störfall-
situationen beherrschbar ma-
chen (vgl. [1]). Damit bei diesen 
sicherheitstechnisch wichtigen 
Systemen die ordnungsgemäße 
Funktion zu jeder Zeit sicher-
gestellt ist, werden sie regel-
mäßig vom Betreiber überprüft (so 
genannte Wiederkehrende Prü-
fung – WKP). Dabei festgestellte 
Mängel werden gemäß Dringlich-
keit umgehend behoben.

Die Betreiber befi nden sich 
national und international in 
einem regen Erfahrungsaus-
tausch. Relevante Ereignisse 
werden bekannt gegeben, so-
dass auch andere Betreiber von 
Vorkommnissen lernen und prüfen 
können, ob in der eigenen Anlage 
ähnliche Vorfälle möglich sind.

Beispiel: Hier lässt sich die 
Überprüfung der Notstrom-
versorgung in allen deutschen 
Kernkraftwerken anführen, die 
nach dem Vorfall im schwedi-
schen Kernkraftwerk Forsmark 
am 25. Juli 2006 in die Wege 
geleitet wurde. Die Überprüfung 
der deutschen Kernkraftwerke 
ergab, dass ein derartiger Vorfall 
ausgeschlossen werden kann.

Des Weiteren werden an den 
Hauptkomponenten in regel-
mäßigen Abständen bzw. auch 
kontinuierlich zerstörungsfreie 
Prüfungen respektive Überwa-
chungen durchgeführt – z. B. 
Druck- und Leckageprüfungen, 
Körperschallüberwachungen, 
Schwingungsverhalten, Ultra-
schall- oder Röntgenprüfungen 
oder Probeentnahmen für che-
mische Analysen. Durch Ver-
gleiche der Messungen lassen 
sich manche Alterungserschei-
nungen frühzeitig erkennen und 
bewerten.

3.3 Periodische Sicherheitsüber-
prüfung

Neben den in Abschnitt 3.2 
be schriebenen wiederkehrenden 
Prüfungen fi nden weitere sicher-
heitstechnische Überprüfungen 
statt. So müssen sich alle Kern-
kraftwerke einer periodischen 
Sicherheitsüberprüfung unter-
ziehen. Diese Überprüfung fi n-
det alle 10 Jahre statt und soll 
sicherstellen, dass sich die An-
lagen immer auf dem aktuellen 
Stand der (Sicherheits-)Tech-
nik befi nden. Die Durchführung 
der periodischen Sicherheits-
überprüfung wurde 1988 von 
der Reaktorschutzkommission 
empfohlen. Mit der Novellie-
rung des Atomgesetzes im Jahr 
2002 wurde die periodische Si-
cherheitsüberprüfung gesetzlich 
festgeschrieben. 



LANGFASSUNG

30. März 2010  Seite 5 von 5

www.Energie-Fakten.de
Laufzeitverlängerungen

deutscher Kernkraftwerke

Für die Durchführung der peri-
o dischen Sicherheitsüberprüfung
wurden vom Bundesamt für 
Strahlenschutz Leit fäden heraus-
gegeben, die dazu dienen sollen, 
bundesweit die Vorgehensweise 
zu vereinheitlichen (s. a. [4]).

4. Technischer Vergleich
Zum Vergleich für das disku-
tierte Thema bietet sich das 
Kraftfahrzeug an. Hier kann die 
analoge Frage gestellt werden: 
Wie lange kann ein KFZ sicher 
betrieben werden?

Auch bei einem KFZ ist die 
Laufzeit nicht von vorn herein 
begrenzt. Prinzipiell kann jedes 
Fahrzeug bei entsprechender 
Pfl ege und Instandhaltung „be-
liebig“ lange betrieben werden. 
Allerdings kann eine lange Nut-
zung aufwändige Reparaturen 
bzw. Austausche erfordern.

Wie die Kernkraftwerke, muss 
sich auch jedes KFZ regelmä-
ßig einer Überprüfung durch 
die „Aufsicht“ (die technischen 
Überwachungsvereine) unter-
ziehen. Diese Aufsicht ist auch 
befugt, dem Halter die Betriebs-
genehmigung zu entziehen, falls 
gravierende Mängel vorherr-
schen. Es liegt aber im Ermes-
sen des Betreibers, ob er noch 
in eine Instandsetzung inves-
tieren möchte, oder ob er das 
Fahrzeug stilllegt.

Bei einem Kernkraftwerk er-
folgen diese Überprüfungen na-
türlich sehr viel intensiver und sie 
fi nden kontinuierlich bzw. regel-
mäßig statt. Entsprechende In-
standsetzungen werden im Allge-
meinen vorbeugend durchgeführt, 
um einen Anlagenstillstand in Fol-
ge eines Komponentenausfalls zu 
vermeiden (vgl. Abschnitt 5).

Genauso wie beim Kernkraft-
werk ändern sich auch bei der 
Nutzung des KFZ die zu Grunde 

zu legenden Regularien und Ge-
setze mit der Zeit – man denke 
z. B. an die Einführung der Um-
weltplakette (Feinstaubplakette) 
im Jahr 2007. Auf diese neuen 
Gesetzte müssen sich die Be-
treiber einstellen und sich durch 
Nachbesserungen dem Stand 
der Technik anpassen (vgl. Ab-
schnitt 2.1.1).

5. Fazit
Die Frage nach der (sicherheits-)
technisch maximalen Lebens-
dauer eines Kernkraftwerkes 
lässt sich also nicht generell 
beantworten. Es hängt vielmehr 
von den einzelnen Anlagen, de-
ren Auslegung und Betriebs-
weise und insbesondere auch 
deren Wartung, d.h. Betriebs-
philosophien, ab, wie lange die 
Kernkraftwerke sicher betrieben 
werden können – die Sicherheit 
steht an oberster Stelle. Die 
zeitabhängigen physikalischen 
Alterungen müssen dabei stän-
dig überwacht werden. den 
erwähnten Aufsichtsorganen, 
trägt auch der nationale und 
internationale Erfahrungsaus-
tausch zu einer Verbesserung 
der Betriebssicherheit bei.

Heute weis man aufgrund der 
gesammelten Betriebserfahrung 
und Forschungsergebnisse, dass 
wichtige Bauteile in den Kern-
kraftwerken durchaus über eine 
Laufzeit von 60 Jahren und mehr 
eingesetzt werden können. Dem 
entsprechend wird beispiels-
weise in den USA, wo die Lauf-
zeit der Kernkraftwerke zu Be-
ginn des Betriebs formal auf 40 
Jahre begrenzt wurde, mittler-
weile eine Laufzeitverlängerung 
um 20 Jahre erwirkt. Hierzu ist für 
jede Anlage eine Erneuerung der 
Lizenz mit einer einhergehenden 
Beurteilung des (sicherheits-)
technischen Standes zu erstellen 

(vgl. [3]). Bei mehr als der Hälfte 
der amerikanischen Anlagen ist 
der Prozess bereits erfolgreich 
abgeschlossen. Andere Länder 
folgen dem Beispiel.

Jahr für Jahr werden im welt-
weiten Vergleich die Kernkraft-
werke mit der höchsten Strom-
produktion ermittelt. Obwohl 
viele ausländische Reaktoren 
baugleich mit deutschen Anlagen 
oder zumindest von vergleich-
barem Bautyp und Größe sind, 
fallen die Ergebnisse, wenn man 
die Menge der jährlichen Strom-
produktion pro Anlage betrach-
tet, recht unterschiedlich aus. 
Dies erklärt sich vor allem durch 
die Auslastung, d. h. die zeitli-
che Verfügbarkeit der An lagen 
und u. a. auf die beim jeweiligen 
Betreiber oder durch gesetzliche 
Regelungen zugrunde gelegte 
Sicherheits- und Betriebsphilo-
sophie zurückgeführt werden. 
Regelmäßige, vorbeugende War-
tungen und Instandsetzungen 
zahlen sich hinsichtlich der Ver-
fügbarkeit aus, weil Anlagen nicht 
ausfall bedingt vom Netz genom-
men werden müssen. Deutsche 
Kernkraftwerke belegen in der 
weltweiten Rangliste regelmäßig 
die ersten Plätze. In den Jahren 
von 1980 bis 1997 war dies mit 
zwei Ausnahmen immer Platz 1, 
in rund 75 % Prozent der Fälle 
Platz 2, in rund 70 % der Fälle 
Platz 3 und 4 und in rund 50 % 
Platz 5.
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